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Stadt 
Heidelberg 
Drucksache: 

0 2 4 0 / 2 0 1 3 / B V    

Datum: 

11.06.2013 

Federführung: 

Dezernat II, Amt für Stadtentwicklung und Statistik 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Einheitlicher Regionalplan Rhein-Neckar – 
Information über den aktuellen Sachstand  
Zuziehung von Sachverständigen gemäß § 33 
Absatz 3 Gemeindeordnung  
hier: Herr Christoph Trinemeier, Leitender Direktor 
Verband Region Rhein-Neckar oder Stellvertretung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Stadtentwicklungs- und 
Verkehrsausschuss 

26.06.2013 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss beschließt die Zuziehung von 

Herrn Christoph Trinemeier, oder Stellvertretung, als Vertreter des Verband Region 
Rhein-Neckar, P7, 20-21, 68161 Mannheim, als Sachverständiger gemäß § 33 Absatz 3 
Gemeindeordnung. 
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Begründung: 

Der Einheitliche Regionalplan Rhein-Neckar soll im September 2013 von der 
Verbandsversammlung des Verbandes Region Rhein-Neckar als Satzung beschlossen werden. 

Herr Christoph Trinemeier, oder Vertretung soll daher gemäß § 33 Absatz 3/4 Gemeindeordnung in 
der Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses am 26. Juni 2013 als Vertreter des 
Verbands Region Rhein-Neckar zugezogen werden. Er wird den aktuellen Sachstand der 
Diskussion des Regionalplanentwurfs und das weitere Vorgehen anhand eines kurzen 
Präsentationsvortrages in der Sitzung erläutern. Mit Herrn Christoph Trinemeier wurde eine 
Redezeit von zehn Minuten vereinbart.  
 
Die Präsentation wird der Informationsvorlage (Drucksache: 0095/2013/IV) nachgereicht. 
 

gezeichnet 

Bernd Stadel 
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